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Kostenrechnun! 2018: öffentliche Abfallaebühren
Berücksichtigung der Erträge zur Ermittlung des tatsächlichen Gebührenbedarfs

20.1 1 .201 7 Selbstanliefe rer

AWZ IKompostierungs
anlage

Landkreis Stadt Gießen

Kostenrechnung
liö2aäiiaK =iÜiähm ë ti
aus/v on :

13.811.421,98 € 1 3.684.300,24 € 476.605,10 € 25.717,30 €

Bioabfallsäcke 90.000;00 €

1 80.000,00 €Mieteinnahmen

Gebühren gewerbliche
Sondermüllanlieferung
Nebenerlöse aus
IVermietung und
jverpachtung
Verkaufserlöse:
Metall- kommunale WSH

Verwertung GMT
IAWZ (Metall. Bleibatt. u.a.
Altholz

Elektrogeräte (Eigenverm.)

SoM 7.271 ,43 € 1 .978,57 €

33.000,00 €

LK

LK

Einw

Holz

Einw

25.000.00 €
37.000,00 €
24.220,00 €

-E
G

1 0.780,00 €
-€
-€

€

Erlöse aus KompostverkaufKom

IAP

2.373,60 €
1 .490.600,00 €

596.70 €
509.400,00 €

29.70 €
IAltpapierverwertung
Erträge aus
Schadensersatzleistungen
(Abfallgefäße)
Erëtättütijjën aus der
Schadstoffsammlung
Erstattungen der ZR
Erstattung DSD
7iiiëëii Gë büh fëti=
ausgleichsrücklage

l0.500,00 €

SoM 2.358,30 €
1 5.000.00 €
53.000,00 €

641 ,70 €

Rück 75.000,00 € €

Summe Erträge:
durch Gebühren zu
deckender
Gesamtfinanzbedarf

t 29,70 €

11.766.098,65€ 1 3.160.903,27 € 1 476.605,10€ 25.687.60 €
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Aufwendungen gemäß Kostenrechnung: 3.684.300.24 €

anteilige Erträge gemäß Kostenrechnung 523.396.97 €

Gebühren Stadt Gießen:
Unterdeckung nach Jahresabschluss 2016
Summe:

3.160.903,27 €
126.079,1 1 €

3.286.982,38 €

variable Kosten Stadt Gießen

Verwertung Bioabfälle:
Verwertung Altholz:
Restabfallentsorgung:

387.855,00 €
22.870,00 €

2. 1 86.442.31 €
2.597.167,31 €

Summe, die durch Grundgebühr
gedeckt werden muss: 689.815,07 €

Einwohnerstand am 30.06.2016: 83.403
(Einwohnerzahlen filr das Jahr 2017 sind noch nicht veröffentlicht!)

Grundgebühr je Einwohner und Jahr: 8,27 €

Die Grundgebühr für die Stadt Gießen beträgt zurzeit 7,54 EUR je
Einwohner und Jahr.

Aus der Kostenrechnung für das Jahr 2018 ergibt sich unter Einbeziehung
einer Unterdeckung aus dem Jahr 2016 ein Betrag für die Grundgebühr in
Höhe von 8,27 EUR je Einwohner und Jahr.
Die vorläufige Abschätzung für das Jahr 2017 ergibt eine "Überzahlung"
durch die Stadt Gießen, u.a. wegen rückläufiger Abfallmengen im Gebiet
der Stadt Gießen.
Betrachtet man die beiden gegenläufigen Entwicklungen, kommt man zu
dem Ergebnis, dass voraussichtlich ein für 2018 entstehender Fehlbetrag
bereits durch das Rechnungsergebnis 2017 ausgeglichen werden kann.
Sollte das nicht der Fall sein, ist eine tlbertragung eines Fehlbetrages in
das Folgejahr möglich.
Es wird daher vorgeschlagen die Grundgebühr für die Stadt Gießen
unverändert zu lassen, auch um jährliche Schwankungen der
Grundgebühr zu vermeiden.

\


